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Seit 2007 verfügt das
HELIOS Klinikum Krefeld
über eine klinische
Ethikberatung. Ein Jahr
nach der konstituie-
renden Sitzung des
Ethikkomitees ziehen
Projektgruppe und
Ethikkomitee eine
erste positive Bilanz.

Richtig handeln

Von technischen
und ethischen Grenzen

Alles menschliche Denken und
Handeln hat einen Bezug zu
Ethik und Moral. Jede unserer
Entscheidung treffen wir in Ab-
wägung dessen, was wir persön-
lich für richtig oder falsch, gut
oder böse halten. Nicht nur über
die Ziele unseres konkreten Han-
delns im Einzelfall, sondern
auch über die langfristige Aus-
richtung unserer Lebensführung
denken wir so nach. Ethisches
Denken ist also etwas absolut
Alltägliches.
Ethik als Teilgebiet der Philo-
sophie umfasst die systemati-
sche Betrachtung moralischer
Werte und Gegebenheiten. Im
Mittelpunkt: die moralischen
Probleme, die im menschlichen
Zusammenleben aus der unter-
schiedlichen Beurteilung von
Werten erwachsen. Unabhängig
von religiösen oder ideologi-
schen Prägungen lässt ethisches
Wissen Raum für die eigene
Haltung und Einstellung – in

unserer pluralen Gesellschaft
elementare Grundlage für ein
wertschätzendes Miteinander.
Die Ethik fragt nach den Be-
dingungen und Rechtfertigun-
gen der Entscheidung, ohne da-
bei selbst zu bewerten. Sie ver-
sucht, Antworten zu finden auf
die Frage: „Was soll ich unter den
gegebenen Bedingungen tun?“

Ethik im Krankenhaus

Die Möglichkeiten der modernen
Medizin werfen im Rahmen von
Therapie und Pflege immer wie-
der ethische Fragen auf, beson-
ders in konkreten Entscheidungs-
situationen.

Welche Maßnahme ist für den
betroffenen Patienten die beste
Option – im Hinblick auf eine
mögliche Therapiebegrenzung,
unklare Situationen in Bezug
auf den Willen eines Patienten,
den Umgang mit Sterbeprozes-
sen, den Einsatz von PEG-Son-
den, generelle Konflikte, die aus
diesen oder ähnlichen Themen
entstehen? 

Darf ich all das tun oder an-
wenden, was ich tun könnte?
Eine Frage, die alle am Behand-
lungsprozess beteiligten Perso-
nen und Berufsgruppen regel-
mäßig beschäftigt. In schwieri-
gen Entscheidungssituationen
hier zeitnah zu einer Antwort zu
gelangen, die alle möglichen
Perspektiven einbezieht und als
wertvolle Entlastung von ande-
ren mitgetragen wird, zählt zu
den primären Zielen der Ethik-
beratung.

Drei Säulen der Ethikberatung
im HELIOS Klinikum Krefeld

Um langfristig eine Hilfestel-
lung bei ethischen Fragen si-
cherzustellen, galt es, die Ethik-
beratung am Klinikum Krefeld
systematisch zu etablieren. Kla-
re Strukturen sorgen heute da-
für, dass sich jedem Mitarbeiter
die Möglichkeit bietet, bei Be-
darf eine Ethikberatung in An-
spruch nehmen zu können – zeit-
nah, kollegial und unkompli-
ziert.

Klinische Ethikberatung in der Praxis

Foto: dpa
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In Anlehnung an die Empfeh-
lung der Bundesärztekammer (1)
und die Erfahrungen von Stein-
kamp/Gordijn (2) wurde durch
das eingesetzte Projektteam ein
„Drei-Säulen-Modell“ realisiert:

Ethische Bildungsarbeit
Ethische Fallberatung
Klinisches Ethikkomitee.

Die Ziele, die mit der klinischen
Ethikberatung erreicht werden
sollen: 
–  Vermittlung ethischen Wissens,
–  Sensibilisierung in Bezug auf

ethische Fragestellungen und
Konflikte,

–  Hilfestellung bei Problemlö-
sungen,

–  Erarbeitung von ethischen
Leitlinien oder Empfehlungen,

–  Unterstützung und Beratung
der Klinikleitung in ethischen
Fragen.

Ethische Bildungsarbeit
Die ersten in Kooperation mit
der Innerbetrieblichen Fortbil-
dung durchgeführten Bildungs-
veranstaltungen zu den Themen
„Patientenverfügungen im Kran-
kenhaus“ und „Sterben im Kran-
kenhaus“ stießen auf großes In-
teresse und setzten Diskussionen
in Gang. Das ins Leben gerufene
„Ethik-Café“ ist als niederschwel-

liges Bildungs- und Beratungs-
angebot gedacht und lädt Mitar-
beiter, Patienten und Angehöri-
ge ein, sich in ungezwungener
Atmosphäre zu pflege- und me-
dizinethischen Fragen auszutau-
schen und sich Rat zu holen.
Ein siebentägiger Grundkurs
„Ethikberatung im Gesundheits-
wesen“ auf der Basis des Cur-
riculums der AEM (Akademie
für Ethik in der Medizin e.V.
Göttingen) konnte in Zusam-
menarbeit mit der Innerbetrieb-

lichen Fortbildung realisiert
werden. Dies ist eine hervorra-
gende Möglichkeit für die Mit-
glieder des Ethikkomitees, ihr
ethisches Wissen zu vertiefen.
Zudem waren interessierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
eingeladen, sich mit diesem Kurs
auf eine zukünftige Moderato-
rentätigkeit vorzubereiten.

Ethische Fallberatung
Ethische Einzelfallberatung
(siehe Beispiel) unterstützt Rat-

„Die Probleme, denen sich die moderne Intensivmedizin vermehrt stellen muss und die zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen, werden hervorgerufen durch medizinische, ethische und ökono-
mische Grenzen. Dabei beeinflussen sich diese Faktoren gegenseitig und werfen grundlegende
gesellschaftspolitische Fragen auf, insbesondere in einer Zeit immer knapper werdender wirt-
schaftlicher Ressourcen. Diese Entwicklung führt immer mehr dazu, dass es dem Intensivmedi-
ziner nur möglich ist, innerhalb des von der Gesellschaft definierten medizinisch, ethisch und öko-
nomisch Machbaren, Anwalt seines Patienten zu sein. Dabei muss das gesamte Behandlungsteam
grundlegende ethische Prinzipien wie Lebenserhalt, Vermeidung von Nachteilen und Erreichen
von Vorteilen für den Patienten, Erhalt der persönlichen Autonomie des Patienten sowie Fairness
und Nützlichkeit berücksichtigen. Für die Patienten besteht die Chance, vorübergehende
Störungen der Vitalfunktionen zu überbrücken und somit den vermeidbaren Tod zu verhindern.
Auf der anderen Seite birgt die Intensivmedizin aber die Gefahr, zu einer künstlichen Verlängerung
des Sterbens zu führen und den unvermeidbaren Tod nur zu verzögern.
Vor diesem Hintergrund ist eine unabhängige Instanz wie eine klinische Ethikberatung gerade in
schwierigen Einzelfällen eine sehr große Hilfe. In so genannten Fallkonferenzen können Fragen
und Konflikte innerhalb des Behandlungsteams oder zwischen dem Behandlungsteam und den
Angehörigen anhand eines standardisierten Fragebogens unter Leitung ausgebildeter
Moderatoren besprochen und eine eindeutige Empfehlung formuliert werden. Aus unserer Sicht
ist ein solches Vorgehen sowohl für das Behandlungsteam als auch für Angehörige sehr sinnvoll
und die Gründung solcher klinischer Ethikberatung in möglichst vielen Klinken zu begrüßen.“

Prof. Dr. Elmar Berendes, Vorsitzender des Ethikkomitees am HELIOS Klinikum Krefeld

Statement
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suchende (Mitarbeitende, Patien-
ten, Angehörige) in Konfliktsi-
tuationen. Ihr Ziel: Zu einer ge-
meinsamen Lösung zu kommen,
die von möglichst allen beteilig-

ten Personen und Berufsgruppen
mitgetragen wird. Das Ergebnis
der Beratungen kann den Ent-
scheidungsträgern – dem ent-
scheidungsfähigen Patienten, dem

Bevollmächtigten oder Betreuer
– als ethisch fundiertes Thera-
pieangebot offeriert werden.
Nichtsdestotrotz bleibt der be-
handelnde Arzt immer der Ver-
antwortliche für die Therapie
des Patienten.
Ziel von Ethikberatung ist da-
mit auch und vor allem die Stär-
kung von Vertrauen, Respekt,
Selbstbestimmung und gegen-
seitiger Anteilnahme als gelebte
Werte im Klinikalltag.
Zu Beginn standen zwei Fall-
moderatoren für die Leitung von
Fallbesprechungen zur Verfü-
gung. Aus dem oben erwähnten
Grundkurs „Ethikberatung im
Gesundheitswesen“ ist ein Kreis
weiterer Fallmoderatoren ver-
schiedenster Berufsgruppen her-
vorgegangen, die nach einer
Hospitationsphase zukünftig
Moderationen übernehmen. Ein
eigens dafür entwickelter Fra-
genkatalog strukturiert jede
ethische Fallbesprechung. Mit-
hilfe dieses Strukturelements
gelingt es, alle wesentlichen
Aspekte des konkreten Falls zu
ermitteln und auf dieser Grund-
lage zu einem fundierten Bera-
tungsergebnis zu gelangen. In-
zwischen haben zahlreiche Ein-
zelfallberatungen stattgefunden.
Die Beteiligten beschrieben sie
allesamt als wirkliche Entlastung
und wertvolle Bereicherung.

Seit fünf Wochen liegt Herr L. nach einem Schlaganfall auf einer
internistischen Station des Krankenhauses. Er ist 84 Jahre alt. Bereits
vor vier Jahren hatte Herr L. einen Apoplex, seitdem ist er hemiple-
gisch. Der Witwer ist vor dem Apoplex immer ein sehr aktiver Mann
gewesen, der oft und gerne Sport trieb und seinen Garten stunden-
lang pflegte. Seit dem ersten Schlaganfall vor vier Jahren wird Herr
L. zu Hause von einem ambulanten Pflegedienst betreut. Zudem
sieht seine Tochter täglich nach dem Rechten. Die Wohnung verließ
Herr L. zuletzt nur noch selten und ungern.
Vor fünf Wochen wurde Herr L. von seiner Tochter bewusstlos in sei-
ner Wohnung liegend gefunden. Mit Verdacht auf einen erneuten
Schlaganfall wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Dort bestätigte
sich die Diagnose. Anfangs war Herr L. somnolent und nicht
ansprechbar. Seit zwei Wochen reagiert er auf Ansprache, allerdings
besteht nun zusätzlich zur Hemiparese eine schwere Aphasie und
eine Schluckstörung. Das Schlucktraining ist nicht erfolgreich und
die parenterale Ernährung soll nun bald umgestellt werden. Herr L.
wirkt häufig teilnahmslos, immer häufiger wird er im Zusammenhang
mit pflegerischen Maßnahmen aggressiv. Im Pflegeteam sind einige
Kollegen der Meinung, Herr L. habe „keine Lust“ mehr.
Eine Versorgung zu Hause ist unter den neuen gegebenen Umständen
nicht mehr möglich. Herr L. hat deshalb seit zwei Tagen einen Platz
in einer stationären Pflegeeinrichtung. Zur Sicherstellung der Er-
nährung soll er nun vor der Verlegung noch eine PEG bekommen.

Die Tochter gibt an, dass ihr Vater diese künstliche Ernährung nicht
wollen würde und willigt nicht in die Maßnahme ein.
Der Stationsarzt erklärt der Tochter die medizinische Notwendigkeit
einer PEG und meint, man könne Herrn L. ja schließlich nicht verhun-
gern lassen. Es würde sich hier nicht um eine lebensverlängernde
Therapie handeln, sondern um die Sicherstellung eines Grundbe-
dürfnisses. Die Tochter von Herrn L. erklärt im Gespräch mit dem
Stationsarzt, dass ihr Vater vor zwei Monaten mit ihr ein langes
Gespräch geführt habe, in dem er deutlich machte, dass er unter sei-
ner Lähmung sehr leide und dass er, für den Fall, dass sich sein
Zustand weiter verschlechtere, keinen Sinn mehr im Leben sehe. Die
Leiterin der Sozialstation, die Herrn L. bisher betreut hat, bestätigt die
Angaben der Tochter. Auch ihr gegenüber habe der Patient Andeu-
tungen zu diesem Thema gemacht.

Herr L. ist aktuell nicht einwilligungsfähig und eine Verbesserung sei-
ner Situation erscheint unwahrscheinlich. Eine Patientenverfügung
hat Herr L. nicht erstellt, allerdings hat Herr L. in einer Vorsorgevoll-
macht seine Tochter mit der Vertretung seiner Interessen beauftragt,
für den Fall, dass er nicht mehr selber entscheiden kann.
Der Stationsarzt ist verunsichert und überlegt, mit dem Vormund-
schaftsgericht Kontakt aufzunehmen. Er ist unsicher in Bezug auf
den wirklichen Willen des Patienten. In Absprache mit seinem Chefarzt
beantragt er zunächst eine ethische Fallbesprechung.

Fallbespiel: Soll Herr L. eine PEG bekommen?
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Klinisches Ethikkomitee
Im Rahmen ihrer konstituieren-
den Sitzung im März 2007 berief
die Geschäftsführung zwölf Mit-
arbeitende zu Mitgliedern des
Ethikkomitees. Die Zusam-
mensetzung des Gremiums re-
präsentiert die Breite der Mit-
arbeiterschaft im HELIOS Kli-
nikum Krefeld. Zu den Mitglie-
dern zählen Ärzte, Pflegende,
Pädagogen sowie ein Jurist, ein
Seelsorger und Mitarbeiter aus
der Verwaltung. Ihre Aufgaben:
Erstellung von Leitlinien und
Empfehlungen sowie die Orga-
nisation und Evaluation der
Einzelfallberatung und Bildungs-
arbeit. Das klinische Ethik-
komitee hat sich eine Satzung
gegeben und eine Empfehlung
zum Umgang mit ethischen Fall-
besprechungen verabschiedet.
Darin ist festgehalten, wer auf
welchem Wege eine Fallbera-
tung einberufen kann, wer an
einer Fallbesprechung teilneh-
men sollte und wie das Ergebnis
zu dokumentieren ist.

Der Mehrwert, der durch
eine Ethikberatung entsteht

Nach zahlreichen Fallbespre-
chungen ist die Resonanz durch-
gehend sehr positiv. Auch von-
seiten der Angehörigen kamen
nur positive Reaktionen. Für sie
wurde durch die Tatsache, dass
für ihre Angehörigen eine Fall-
besprechung einberufen wurde,
deutlich erkennbar, dass das
Behandlungsteam die Situation
und den individuellen Willen des
Patienten sehr ernst nimmt. Die
Einrichtung einer klinischen
Ethikberatung in einem Kran-
kenhaus oder einer anderen
Einrichtung im Gesundheitswe-
sen ist als klares Signal zu
sehen: Die Berücksichtigung der
Autonomie und Würde des Pa-
tienten ist im Klinikalltag insti-
tutionalisiert.
Ungelöste moralische Konflikte
im Behandlungsteam binden
Energie und können zu erhebli-
chen psychischen und emotiona-
len Belastungen der Mitarbeiter
führen. Eine Fallbesprechung
hilft hier nicht nur Probleme zu
lösen, sie trägt auch dazu bei, die

Kommunikation im Team zu
optimieren und knappe Zeitres-
sourcen sinnvoll einzusetzen.
Damit leistet die klinische Ethik-
beratung einen wichtigen Bei-
trag zur Gesundheitsförderung
der Mitarbeitenden. Ihre langfri-
stige Wirkung besteht darin,
ethisches Wissen und die Berück-
sichtung der ethischen Perspek-
tive in den Klinikalltag und in
konkrete Behandlungssituatio-
nen zu implementieren. Alle am
Behandlungsprozess beteiligten
Berufsgruppen bekommen somit
die Möglichkeit, therapeutisches
Handeln und die eigene Haltung
zu reflektieren. Ohne dass sich
die Verantwortlichkeiten verän-
dern, werden Entscheidungen,
besonders in belastenden Be-
handlungssituationen, transpa-
rent. Die pädagogische Beglei-
tung eines solchen Prozesses ist
eine Investition in die Personal-
und Organisationsentwicklung
einer Einrichtung.

Fazit: Die Praxis hat gezeigt, dass
alle am Behandlungsprozess be-
teiligten Berufsgruppen von der
Etablierung einer klinischen Ethik-
beratung profitieren – ganz ge-
wiss sind es aber vor allem die
Patientinnen und Patienten.

Anmerkungen:

(1) Stellungnahme der Zentralen Ethikkom-
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Deutsches Ärzteblatt, Jg. 103, Heft 24; 2006
(2) Steinkamp, Norbert u. Gordijn, Bert: Ethik
in Klinik und Pflegeeinrichtung – Ein Arbeits-
buch; Luchterhand; 2. Auflage, 2005, S. 149 ff.

Hinweis:

HELIOS Klinikum Krefeld, Lutherplatz 40,
47805 Krefeld, www.helios-kliniken.de
Herr Pasch hat als Projektleiter und 2. Vor-
sitzender des Klinischen Ethikkomitees die
Planung und Implementierung der Ethikbe-
ratung am HELIOS Klinikum Krefeld begleitet.
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Wolfgang Pasch, Dipl.-Berufspädagoge
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Kooperationsgemeinschaft der Schulen
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